
   

Zwischen  
 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVH) 
 

und  
 

der AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse, 
 

dem BKK - Landesverband NORDWEST, 
zugleich für die Krankenkasse für den Gartenbau und 

handelnd als Landesverband für die landwirtschaftliche Krankenversicherung, 
 

der IKK classic, 
 

der Knappschaft, 
 

den nachfolgend benannten Ersatzkassen in Hamburg 

 

− BARMER GEK 
− Techniker Krankenkasse (TK) 
− Deutsche Angestellten-Krankenkasse (Ersatzkasse) 
− KKH-Allianz (Ersatzkasse)  
− HEK - Hanseatische Krankenkasse 
− hkk 

 
 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis: 

Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), 
vertreten durch den Leiter in der vdek-Landesvertretung Hamburg 

 

 

wird folgender  

 

 

5. Nachtrag 
 

zur Honorarvereinbarung vom 27.11.2009 
 

 

 

geschlossen: 

 

 

 

 

            



 

1. In Ziffer 4.19 wird hinter „GOP 88741“ folgendes angefügt:  
 
„jeweils vom 01.01.2010 bis 30.09.2010,“  
 
 
2. In Ziffer 8 wird Absatz 2 Satz1 wie folgt geändert:   
 
„Der mit der Nummer 88200 gekennzeichnete Leistungsbedarf, betreffend kurative 
Leistungen im Zusammenhang mit der Influenza A/H1N1, welcher über die Leistungen nach 
Ziffer 4.19 hinaus geht, wird von den Krankenkassen für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 
30.09.2010 als nicht vorhersehbarer Anstieg des morbiditätsbedingten Behandlungsbedarfes 
außerhalb der quartalsbezogenen morbiditätsbedingten Gesamtvergütung vergütet.“ 
 
 
3. Dieser Nachtrag tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2010 in Kraft. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hamburg, den 1. November 2010 
 
 
 


